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Eingruppierung nach der ab 1. Januar 2021 geltenden Arbeitsrechtsregelung zur Änderung von Abschnitt 21 der Kirchlichen Entgeltordnung (KEntgO)


[bookmark: Text1]Sehr geehrte/r Frau/Herr      ,

die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen Landeskirche in Baden hat eine Arbeitsrechtsregelung zur Änderung von Abschnitt 21 der Kirchlichen Entgeltordnung (KEntgO) mit Wirkung zum 1. Januar 2021 beschlossen. Aufgrund dieser Änderung haben wir Ihre bestehende Eingruppierung überprüft.

(Aus den beiden folgenden Absätzen ist der jeweils passende Absatz zu wählen und der jeweils andere Absatz zu löschen. Soweit bei der betroffenen Entgeltgruppe des SuE-Tarifs [2. Absatz] nicht nach Fallgruppen unterschieden wird, ist der entsprechende Satzteil zu löschen)

Sie waren nach der bisher geltenden Regelung zu Abschnitt 21 der Kirchlichen Entgeltordnung entsprechend Fallgruppe       in Entgeltgruppe       eingruppiert.

Sie waren nach der bisher geltenden Regelung zu Abschnitt 21 der Kirchlichen Entgeltordnung (Protokollerklärung Nr. 2) gemäß Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur Entgeltordnung (VKA) entsprechend Fallgruppe       in Entgeltgruppe       eingruppiert.

Sie werden, ohne einen Antrag stellen zu müssen, mit Wirkung ab 1. Januar 2021 aufgrund der Änderung von Abschnitt 21 der Kirchlichen Entgeltordnung entsprechend Fallgruppe       in Entgeltgruppe       des Abschnitts 21 KEntgO eingruppiert.

Die Mitarbeitendenvertretung hat der Eingruppierung zugestimmt.

Die neue Eingruppierung erfolgt stufengleich unter Beibehaltung der in der Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit, so dass sich die neue Eingruppierung für weitere Stufenaufstiege nicht nachteilig auswirkt.

Bei einer Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe bzw. einer Umgruppierung in eine Entgeltgruppe einer anderen Entgeltordnung, welche ein höheres Entgelt mit sich bringt oder nur deshalb nicht mit sich bringt, weil Sie zuvor in einer individuellen Endstufe waren, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, in den Besitzstand vor der neuen Eingruppierung im Rahmen der Ausschlussfrist des § 4 Nr. 37 der Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (AR-M) zurückzukehren, falls Ihnen durch die neue Eingruppierung ein Nachteil entstehen sollte.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.



Mit freundlichen Grüßen
